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Beschluss des Prüfungsausschusses für die Zwischenprüfung und das              
Bachelorstudium vom 11.12.2025 

- Zusammenfassung - 
___________________________________________________________________________ 
 
Überführung der Leistungen beim Wechsel in die Studienordnung vom 29.01.2025 (neue Ordnung) 
 
 
1. Voraussetzung:  
Die Anerkennung ist nur für Studierende möglich, die vor dem 01.10.2025 im Studiengang „Rechtswis-
senschaft“ immatrikuliert waren und das Studium noch nicht beendet haben (Bestehen oder Exmatri-
kulation). Maßgeblich für die Anerkennung sind die erreichten Juristischen Notenpunkte. 
 
 
2. Eine nach der bisherigen Zwischenprüfungsordnung bestandene Zwischenprüfung wird wie folgt an-
erkannt:  
 
a) Die Anerkennung bestandener Leistungen erfolgt für die folgenden Module: 
 

Grundstudium 
Europäische Rechtsgeschichte I und II 
(Anerkannt wird die bessere Note.) JUR_BA_111 

Grundlehren des Bürgerlichen Recht I und II 
(Anerkannt wird die bessere Note.) 

JUR_BA_001 
JUR_BA_002 

Staatsrecht I und II 
(Anerkannt wird die bessere Note.) 

JUR_BA_010 
JUR_BA_011 

Strafrecht, Allgemeiner Teil I und II 
(Anerkannt wird die bessere Note.) 

JUR_BA_100 
JUR_BA_101 

 
b) Hinsichtlich der übrigen bestandenen Einzelleistungen der Zwischenprüfung nach altem Recht 
werden folgende Module des zweiten Studienjahres anerkannt: 
 

Hauptstudium 
Schuldrecht, Besonderer Teil I und II JUR_BA_003 
Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil JUR_BA_012 
Europarecht JUR_BA_013 
Strafrecht, Besonderer Teil I JUR_BA_102 

 
3. Aus den Übungen für Fortgeschrittene werden mit mindestens 4 Notenpunkten bestandene Ein-
zelleistungen wie folgt anerkannt: 
 
a) Die Anerkennung setzt voraus,  

− dass die Zwischenprüfung in dem jeweiligen Fach vor dem 01.10.2025 bestanden war und  
− die Einzelleistungen frühestens im Folgesemester und vor dem Wechsel in die neuen Studien-

ordnungen erbracht wurden 
− Ferienhausarbeit gilt als Leistung des jeweils folgenden Semesters 
− die Klausur muss Bestandteil einer bestandenen Übung sein oder  
− es muss das Bachelordeckblatt verwendet worden sein. In dem Fall müssen Klausur und Haus-

arbeit nicht innerhalb eines Semesters erbracht worden sein.  
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b) Die Anerkennung der Einzelleistungen erfolgt für die folgenden neue Module: 
 

Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene 
(Anerkannt wird die beste Klausurnote.) 

JUR_BA_004 
JUR_BA_007 

Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene 
(Anerkannt wird die beste Hausarbeitsnote.) 

JUR_BA_003 
JUR_BA_005 
JUR_BA_006 

Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 
(Anerkannt wird die beste Klausurnote.) 

JUR_BA_012 
JUR_BA_013 

Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 
(Anerkannt wird die beste Hausarbeitsnote.) 

JUR_BA_014 
JUR_BA_015 

Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene 
(Anerkannt wird die beste Klausurnote.) 

JUR_BA_102 

Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene 
(Anerkannt wird die beste Hausarbeitsnote.) 

JUR_BA_103 

 
4. Im Falle doppelter Anrechnungsmöglichkeiten nach Ziffer 2 b) und Ziffer 3 gilt für das anerkannte 
Modul jeweils die bessere Note.  
 
 
Beispiel:  
 

Lehrveranstaltung Notenpunkte Anerkanntes 
Modul 

Notenpunkte Bachelor-
note 

Europäische Rechtsgeschichte I 
Europäische Rechtsgeschichte II 
(Anerkannt wird die bessere Note.) 

9 Punkte 
10 Punkte 

JUR_BA_111 10 Punkte 2,0 

Grundlehren des Bürgerlichen Rechts I 
Grundlehren des Bürgerlichen Rechts II 
(Anerkannt wird die bessere Note.) 

--- 
4 Punkte 

JUR_BA_001 
JUR_BA_002 

4 Punkte 
4 Punkte 

4,0 
4,0 

Staatsrecht I 
Staatsrecht II 
(Anerkannt wird die bessere Note.) 

6 Punkte 
8 Punkte 

JUR_BA_010 
JUR_BA_011 

8 Punkte 
8 Punkte 

2,7 
2,7 

Strafrecht, Allgemeiner Teil I 
Strafrecht, Allgemeiner Teil II 
(Anerkannt wird die bessere Note.) 

12 Punkte 
10 Punkte 

JUR_BA_100 
JUR_BA_101 

12 Punkte 
12 Punkte 

1,3 
1,3 

Schuldrecht, Besonderer Teil I und II 13 Punkte JUR_BA_003 13 Punkte 1,3 
Allgemeines Verwaltungsrecht I --- JUR_BA_012 --- --- 
Europarecht  8 Punkte JUR_BA_013 8 Punkte 2,7 
Strafrecht, Besonderer Teil I 7 Punkte JUR_BA_102 --- --- 
Übungen im Bürgerlichen Recht  
Hausarbeit 
(Anerkannt wird die beste HA-Note.) 

6 Punkte JUR_BA_003 
JUR_BA_005 
JUR_BA_006 

--- 
6 Punkte 
6 Punkte 

--- 
3,3 
3,3 

Übungen im Bürgerlichen Recht  
Klausuren 
(Anerkannt wird die beste Klausurnote.) 

5 Punkte 
9 Punkte 

JUR_BA_004 
JUR_BA_007 

9 Punkte 
9 Punkte 

2,3 
2,3 

Übungen im Öffentlichen Recht  
Hausarbeit 
(Anerkannt wird die beste HA-Note.) 

7 Punkte JUR_BA_014 
JUR_BA_015 

7 Punkte 
7 Punkte 

3,0 
3,0 

Übungen im Öffentlichen Recht  
Klausuren 
(Anerkannt wird die beste Klausurnote.) 

N.B. JUR_BA_012 
JUR_BA_013 

--- 
--- 

--- 
--- 

Übungen im Strafrecht 
Hausarbeit 
(Anerkannt wird die beste HA-Note.) 

14 Punkte JUR_BA_103 14 Punkte 1,0 

Übungen im Strafrecht 
Klausuren 
(Anerkannt wird die beste Klausurnote.) 

9 Punkte  
12 Punkte 

JUR_BA_102 12 Punkte 1,3 
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Für JUR_BA_102 wird das Ergebnis der Klausur in den Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene anerkannt, weil 
die Note besser ist als die Klausurnote „Strafrecht, Besonderer Teil I“. 
 
Für JUR_BA_003 wird das Ergebnis aus der Klausur „Schuldrecht, Besonderer Teil I und II“ anerkannt, weil die Note 
besser als die Hausarbeitsnote in den Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene. 
 
Für JUR_BA_013 wird das Ergebnis aus der Klausur „Europarecht“ anerkannt, weil die Note besser ist als die Klausur-
note in den Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene.  
 
Das Modul JUR_BA_012 muss noch nach neuen Regeln bestanden werden. 
 
5. Maßgeblich für die Umrechnung in Bachelornoten für den integrierten Bachelorstudiengang ist  
gültige Umrechnungstabelle: 
 

Notenpunkte Notenbereich Bachelornote Notenbereich 
18 

sehr gut 
1,0 

sehr gut 

17 1,0 
16 1,0 
15 

gut 
1,0 

14 1,0 
13 1,3 
12 

vollbefriedigend 
1,3 

11 1,7 
gut 10 2,0 

9 
befriedigend 

2,3 
8 2,7 

befriedigend 7 3,0 
6 

ausreichend 
3,3 

5 3,7 ausreichend 4 4,0 
 
 
 
 
 


